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©as SergletdjSangebot ift baS Serlangen, eigene 3ïï»
tümer, Setfchroenbunq unb Efligqefchicf burd) bte fcfjulb-
Iofen ©lüubiger abbögen p lagen.

In ®teOe non Sergleidjen foflte eS nur ßablungS»
aufhöbe, SRoratorlen geben, unb jeben Sergletd) foflte
man als „3umutung" grunbfühltch ablehnen.

2Barum foE ber ©laubiger teilroeife auf feine geregte
gorberung oerstd^len, roeshalb foE er bem Schulbner
etroaS fc^etilen 3m prioaten Beben mürbe e§ geroig
fe^t Übel aufgenommen, menn ein gteunb, bem man
burdj eine geliehene ©elbfumme au§ ber 3iot half, oer»
langte, man foEe ihm bie Eiücfphtung ber |jälfte er-
laffen, ba e§ ja norteilhafter fei, roenigftenS 50 % prfief*
perhalten als nur etn Zehntel ober gar meniger.

SBarurn ^ertfd^t gerabe im faufmSimifdje« Beben eine

foldje Unmoral? Unb rote ïonnten bie ©efetjqeber eine
foldhe Unfitte burd) ©Inführen beS groangSoergleidhS pm
Stecht erheben ^

Bogt eudj Sergleidje ober gar 3wang§oe*c?Ieic^e nicht
mehr bteten ®§ Itegt both tn eurer ©eroalt 3Benn
ihr afle Eletn fagt, bann gibt eS nur noch Äonfurfe unb
ERoratorien; bann nüfct auch baS ©efeg bem groangS-
nergleich nicht mehr. SEßeShoIb nicht einmal îraft beS

©efe^eS mächtiger als ba§ ©efeg felbft fein rooEen?
©laubt ihr roirfltch, bog euch ber Se?gtetd}8fmibe fpäter
©anf roiffen roirb? ®a8 ïann er boc| gar nicht, benn
er mug aflen 3afitmmern banîbar fein; unb unter ihnen
befinbet geh auch 0"" Ronfutrenj. Sann man ba noch
an folche ERätchen glauben?

EBenn bte aBtrtfdjaftSlage heute fdjledjt ift, bann foEen
auch bte Dpfer oon benen getragen roerben, bie nicht
roirtfehaften fünnen, unb nicht non benen, bie ftcf) ehrlich
bemühen, bte Rtife p überrotnben.

SRacht ben Sergleldjern unb 3roang8oergIeichern famt
aEen bezahlten Çelfern burch „Etetnfagen" footel@chrolerig=
feiten, bag ihnen bie Buft pm Sergleichen oergeht.

Bernt SReinfagen, unb bie KaufmattnSmoral roirb
roteber erwachen! ©S roirb roleber gute ©efdjäfte, gute
Jîunben unb roeniger Setluge geben; mehr greube am
Rrebitieren roirb eintreten, unb pre roitflid) guten Sunben
roerben roeniger unfaire Ronfurrenten haben.

Äusstcllangswesen.
fpfpn in Sern 1931. gür bte bieSjährige 1. fchroeijer.

luSgeüung für ©efunbhettSpgege unb Sport in Sem
gnb fo otele Inmelbungen eingegangen, bag bie ntfptüng-
lidh oorgefehenen ^aüen je^t fchon gefüllt fttib, unb ber
auf 15000 m* geplante |>allenbau auf 20,000 m*
erweitert roerben mugte. Eleuanmelbungen tönuen nur
noch îurje 3^tt berüdlftchtigt roerben.

internationale 2lu«fteffittng för ©iSDteban unb
SBohnungSroefen in Serien. ®er SunbeSrat beroiEigte

199

5h, c

einen Seitrag oon 11,000 8*. für bte Seteiligmiß
©chroetj an ber oom 9. ERai bis 9. luguft in
lin ftattftnbenben Internationalen luSgeEntig für Stätte
bau unb SBohnungSroefen.

SeiPîiger ER» ffen int Satjre 1931. ®te fieipiiaet

gtübjahrSmege 1931 beginnt am 1. SRärj unb »%,
bauert bte ERugetmege tn aEen ihren ©ruppen bis p^,
7. SRürj, mit ber luSnahme, bag bte ©ejtilmege betete

am 4. unb bte ©portartifelmege am 5. ERärj fchtteger

®ie ©roge ©edjnlfdje SRege unb Sanmeffe beginnt ebegi

faflS ant 1. ERärj, bauert aber bis 11. ERärj. — $|,
Selpjiger |>erbgmege 1931 beginnt am 30. Sïuguft,

ftolibericht auS Sutttïon (©chropj). (Rott.) $te@e,

noffame Suttrfon im Sejitf SRard) hat 160 m» prima

Sau= unb Srümelholi in ber Sannroetb an ÄarttonSrat

llois SRuog, Stöcf, tn ©lehnen, oerfauft unb par um

ben ißretS oon gr. 38 per m®.

Stotentafeî.
t l*ß«g &iri, alt ERalermeiget in ©tSfa (Sfirif,

garb am 6. Januar im liter oon 59 fahren,

f grig fRug&aëler, 3tmnternteiger in Steh* (3k-
gau), garb am 6. 3anuat im liter oon 42 fahren.

Ucr$diicdCHC$.
Qum lantonaHürchertfdjen Saugefeg«®ntrourf. ©te

3ürcherifche Sereinigung für §eimatfd)uh(®eb
tion ber ©chroetjerifchen Sereinigung für $etmatfdju|)
hat fdjon im iahte 1914 Inregungen pm neuen 33au<

gefeh ausgearbeitet, oon benen mehrere tn bem gegen-

roärtig ootliegenben ©ntronrf Serüctftchtigung gefunben

haben. ®er Sorganb hat biefen ©ntrourf etngehenb

gubiert; auch We SerbegetungSoorfchläge ber betben

Setbünbe S. I. A. unb B. S. A. rourben ihm jut Set>

fügnng gegeEt. ®et Sorganb ber 3ör«het'f^ett Set-

etnigung für Çeimatfchuh hat bann eine oom 15. $e

jember 1930 batterie ©ingabe an ben SRegierungSrat unb

ben SantonSrat gerichtet, tn ber er oor aflem bte Set-

beffetungSöotfchlüge ber genannten Setbünbe begrüft

unb einige baoon als augerorbentltch roichtig bejeichnet.

3bte lufnahme tn baS nrue Saugefeh fei audj oom

©tanbpunfte eines roettgehtigen unb lebenbigen Çeimot-

frühes aus mit aflem Etachbruct p befürroorten.
©er Sorganb macht ferner einige Sorfdgüge, bie In

ben praftifchen ©rfahrungen ber ^eimatfchuh'Semegunj
iher Segrünbung gnben. @o foE nicht nur gegen W'

matfehuhroibrige Sauten oon Sïioaten, fonbern aua)

gegen folche oon ©emeinben ©infpradje erhoben »erb«

förmen ; als anprufenbe ober oon geh auS pm ©rgreif«

ber initiatioe berechtigte Snganj roirb ber legieru#
rat be^etchnet. ferner foEen bie ©emeinben oerpfHf«

roerben, um bie je^t fchon begehenben fdhupebürftig«

Dbjefte eine npitale ÜnantagbarfeitSpne p fchageu,

bereu Seganb oom EtegiecungSrat p genehmigen
unb innerhalb roeld)et baulidhe SRagnahmen nur w"

EtegterungSberoiEignng oorgenommen roerben bürften. «»

hat geh nämlich gezeigt, bag bauliche Unternehmung«-

bte roertooEe Saubiiber oerungalten fönnen, unter U®'

günben geplant, genehmigt unb oerroirflidht roerben, OF

bag etne ©Infpra^e innerhalb nühltcher grig oon fett«

Bei event. Doppelsenâunge» bitten wir zu reltUtniertn

um unnötige Ketten zu vermeiden. Bie ezvedin«*-

fdtfvets. ©aaVtu.-Seituug („HReiferblatt")4«ö

Das Vergleichsangebot ist das Verlangen, eigene Irr-
tümer, Verschwendung und Mißgeschick durch die schuld-
losen Gläubiger abbüßen zu lassen.

An Stelle von Vergleichen sollte es nur Zahlungs-
aufschübe, Moratorien geben, und jeden Vergleich sollte
man als „Zumutung" grundsätzlich ablehnen.

Warum soll der Gläubiger teilweise auf seine gerechte

Forderung verzichten, weshalb soll er dem Schuldner
etwas schenken? Im privaten Leben würde es gewiß
sehr Übel aufgenommen, wenn ein Freund, dem man
durch eine geliehene Geldsumme aus der Not half, ver-
langte, man solle ihm die Rückzahlung der Hälfte er-
lassen, da es ja vorteilhafter sei, wenigstens 50 »/« zurück-
zuerbalten als nur ein Zehntel oder gar weniger.

Warum herrscht gerade im kaufmännischen Leben eine
solche Unmoral? Und wie konnten die Gesetzgeber eine
solche Unsitte durch Einführen des Zwangsvergleichs zum
Recht erheben?

Laßt euch Vergleiche oder gar Zwangsvergleiche nicht
mehr bieten! Es liegt doch in eurer Gewalt! Wenn
ihr alle Nein sagt, dann gibt es nur noch Konkurse und
Moratorien; dann nützt auch das Gesetz dem Zwangs-
vergleich nicht mehr. Weshalb nicht einmal kraft des
Gesetzes mächtiger als das Gesetz selbst sein wollen?
Glaubt ihr wirklich, daß euch der Vergleichskunde später
Dank wissen wird? Das kann er doch gar nicht, denn
er muß allen Zustimmern dankbar sein; und unter ihnen
befindet sich auch eure Konkurrenz. Kann man da noch
an solche Märchen glauben?

Wenn die Wirtschaftslage heute schlecht ist. dann sollen
auch die Opfer von denen getragen werden, die nicht
wirtschaften können, und nicht von denen, die sich ehrlich
bemühen, die Krise zu überwinden.

Macht den Vergleichern und Zwangsvergleichern samt
allen bezahlten Helfern durch „Neinsagen" soviel Schwierig-
ketten, daß ihnen die Lust zum Vergleichen vergeht.

Lernt Neinsagen, und die Kaufmannsmoral wird
wieder erwachen! Es wird wieder gute Geschäfte, gute
Kunden und weniger Verluste geben; mehr Freude am
Kreditieren wird eintreten, und eure wirklich guten Kunden
werden weniger unfaire Konkurrenten haben.

Himlellungîmîîn.
Hyspa w Bern 1S31. Für die diesjährige 1. schweizer.

Ausstellung für Gesundheitspflege und Sport in Bern
find so viele Anmeldungen eingegangen, daß die ursprüng-
lich vorgesehenen Hallen jetzt schon gefüllt find, und der
auf 15 000 geplante Hallenbau auf 20,000
erweitert werden mußte. Neuanmeldungen können nur
noch kurze Zeit berücksichtigt werden.

Internationale Ausstellung für Städtebau und
Wohnungswesen in Berlin. Der Bundesrat bewilligte
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einen Beitrag von 11.000 Fr. für die Beteiligung h.,

Schweiz an der vom 9. Mai bis 9. August in H.,
lin stattfindenden internationalen Ausstellung für EM,!
bau und Wohnungswesen.

Leipziger Messen im Jahre 1931. Die Leipà
Frühjahrsmesse 1931 beginnt am 1. März und àdauert die Mustermesse in allen ihren Gruppen bis,»»,
7. März, mit der Ausnahme, daß die Textilmefse berchz

am 4. und die Sportartikelmesse am 5. März schließe
Die Große Technische Messe und Baumesse beginnt eben-

falls am 1. März, dauert aber bis 11. März. — M
Leipziger Herbstmesse 1931 beginnt am 30. August.

Hslz - Marktberichte.
Holzbericht aus Buttikon (Schwyz). (Korr.) D!e Ge>

nossame Butttkon im Bezirk March hat 160 m' pà
Bau- und Trämelholz in der Bannweid an Kantons«!
Alois Ruoß. Stöck, in Stebnen, verkauft und zwar m
den Preis von Fr. 38 per m°.

Totentafel.
Angnst Hirt, alt Malermeister in StLfa (Zürich),

starb am 6. Januar im Alter von 59 Jahren,

î Fritz Ruf-Hasler, Ztmmermeister in Rohr M
gau), starb am 6. Januar im Alter von 42 Jahren.

llmchieâîlm.
Zum kantonal-zürchertschen Baugesetz-Sntwms. N

Zürcherische Vereinigung für HeimatschutzM
tion der Schweizerischen Vereinigung für Heimatschuh)

hat schon im Jahre 1914 Anregungen zum neuen Bau-

gesetz ausgearbeitet, von denen mehrere in dem gegen-

wärtig vorliegenden Entwurf Berücksichtigung gefunden

haben. Der Vorstand hat diesen Entwurf eingehend

studiert; auch die Verbesserungsvorschläge der beiden

Verbände 3.1. und ö. 3. wurden ihm zur Ver-

fügung gestellt. Der Vorstand der Zürcherischen Ver-

etnigung für Heimatschutz hat dann eine vom 15. Dl-

zember 1930 datierte Eingabe an den Regierungsrat und

den Kantonsrat gerichtet, in der er vor allem die Ver-

besserungsvorschläge der genannten Verbände begrüß

und einige davon als außerordentlich wichtig bezeichne!.

Ihre Aufnahme in das neue Baugesetz sei auch vom

Standpunkte eines weitsichtigen und lebendigen Heim!-

schutzes aus mit allem Nachdruck zu befürworten.
Der Vorstand macht ferner einige Vorschläge, die in

den praktischen Erfahrungen der Heimatschutz-BewegW
iher Begründung finden. So soll nicht nur gegen hw

matschutzwidrige Bauten von Privaten, sondern auch

gegen solche von Gemeinden Einsprache erhoben werden

können; als anzurufende oder von sich aus zum Ergreife«

der Initiative berechtigte Instanz wird der Regierung
rat bezeichnet. Ferner sollen die Gemeinden verpflicht

werden, um die jetzt schon bestehenden schutzbedürfiigen

Objekte eine neutrale Unantaftbarkeitszone zu schaM-

deren Bestand vom Regierungsrat zu genehmigen wär«,

und innerhalb welcher bauliche Maßnahmen nur m

Regterungsbewilligung vorgenommen werden dürften. N

hat sich nämlich gezeigt, daß bauliche Unternehmungen,

die wertvolle Baubilder verunstalten können, unter M-

ständen geplant, genehmigt und verwirklicht werden, W
daß eine Einsprache innerhalb nützlicher Frist von seim

Sei event. voppekenSungen vitten wir teillsaX'^
«w unnötige Sssten n« vermeiaen. Nie expeSin»

Mlust«. fchweiz. Vaudw.-Zàvg („Meisterblatt")
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